
 
 

 
 
 
 
 
 

STADT SANKT AUGUSTIN 
 DER BÜRGERMEISTER 
Dienststelle/Aktenzeichen: Bauhof 
 
 
 

Sitzungsvorlage 
 
Datum: 15.02.2006 
Drucksache Nr.: 06/0105 
öffentlich 
 
 
 
 
Beratungsfolge: Personalausschuss Sitzungstermin: 14.03.2006 
    
 
 
Betreff: 
 
Aufhebung einer Wiederbesetzungssperre im Fachbereich 7 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Personalausschuss beschließt für die Stelle 7.70/9 die Aufhebung der Wiederbeset-
zungssperre im Umfang für 11 Wochenstunden. 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Das Personalkonzept Bauhof wurde am 23.11.2005 von der Verwaltung im Bau- und Ver-
gabeausschuss vorgestellt. Dort wurde es insgesamt positiv aufgenommen und führte dar-
aufhin zu einer Beschlussempfehlung an den Haupt und Finanzausschuss, 5 im Entwurf 
zur Soll-Organisation als nach zu besetzende Stellen zu etatisieren, mit dem Ziel diese so-
bald wie möglich wieder zu besetzen, was dort auch am 07.12.2005 beschlossen wurde. 
Darüber hinaus sieht das Personalkonzept Bauhof auch für den Bereich der Verwaltung 
und der Meister eine Umstrukturierung vor, die dazu führt eine Meisterstelle nicht mehr zu 
besetzen, diese Aufgaben auf die anderen Meister zu verteilen und die Meister durch den 
Verwaltungsbereich von verschiedenen Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Dieses soll un-
ter anderem durch die Aufstockung von lediglich 11 Wochenstunden der Stelle 7.70/9 (Be-
amtin mittlerer Dienst) auf Vollzeit aufgefangen werden. 
 
Dementsprechend schlägt die Verwaltung für die Verwaltungsstelle 7.70/9 die Erhöhung 
der Stundenzahl auf Vollzeit, von derzeit 30 Std. auf 41 Std. wöchentlich vor. 
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Zur Realisierung bedarf es der Aufhebung der Wiederbesetzungssperre im Umfang von 11 
Wochenstunden. 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
Gleß 
Technischer Beigeordneter 
 
 
Die Maßnahme 
 x hat finanzielle Auswirkungen 
 hat keine finanziellen Auswirkungen 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf  Euro. 
 Sie stehen im   Verw. Haushalt  Vermög. Haushalt unter der Haushaltsstelle  
 zur Verfügung. 
 Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 

Ausgaben ist erforderlich. 
 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt  Euro, insgesamt sind  Euro bereit-

zustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr  Euro. 
 
 
 


